
III. Massagen 
 
Lfd. 

Nr. 

Leistung Beihilfefähiger 

Höchstbetrag 

Eur 

18 Massagen einzelner oder mehrerer Körperteile, auch 
Spezialmassagen (Bindegewebs-, Reflexzonen-, 
Segment-, Periost-, Bürsten- und Colonmassagen) 

 
 

13,80 

19 Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder 7) 

- Großbehandlung, mindestens 30 Minuten 
- Ganzbehandlung, mindestens 45 Minuten 
- Kompressionsbandagierung einer Extremität 8) 

 

7)
Darf nur nach einer anerkannten speziellen Weiterbildung von 

mindestens 160 Stunden mit Abschlussprüfung anerkannt werden. 
8) 

Das notwendige Bindenmaterial (z.B. Mullbinden, Kurzzugbinden,  
  Fließpolsterbinden) ist daneben, wenn es besonders in Rechnung  
  gestellt wird, beihilfefähig. 

 
19,50 
29,20 
8,70 

20 Unterwasserdruckstrahlmassage bei einem Wanneninhalt 
von mindestens 600 Litern und einer Aggregatleistung von 
mindestens  200 l/min sowie mit Druck- und 
Temperaturmesseinrichtung 
- einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 

 
 
 
 

23,10 
 

 
 

1)  
Die für Inhalationen erforderlichen Stoffe (Arzneimittel) sind daneben gesondert  

 beihilfefähig 
 
2) ---

 
 
3)

 Darf nur nach besonderer Weiterbildung (z.B. Bobath, Vojta, PNF) von mindestens 120 
Stunden anerkannt werden. 

 
4)

 Darf nur nach einem abgeschlossenen Weiterbildungslehrgang (Psychomotorik) oder bei 
Nachweis gleichartiger Fortbildungskurse, Arbeitskreise u.ä. sowie Erfahrungen in der 
Kinderbehandlung und Gruppentherapie anerkannt werden. 

 
5) 

Darf nur nach abgeschlossener besonderer Weiterbildung (Bobath, Vojta) von mindestens 
300 Stunden anerkannt werden. 

 
6)

 Darf nur nach einer besonderen Weiterbildung für Manuelle Therapie von mindestens 260 
Stunden anerkannt werden. 

 
7) 

Darf nur nach einer anerkannten speziellen Weiterbildung von mindestens 160 Stunden mit 
Abschlussprüfung anerkannt werden. 

 
8)

 Das notwendige Bindenmaterial (z.B. Mullbinden, Kurzzugbinden, Fließpolsterbinden) ist 
daneben, wenn es besonders in Rechnung gestellt wird, beihilfefähig. 

 
9)

 Die Leistungen der Nr. 34, 42, 43 sind nicht nebeneinander beihilfefähig. 
 
10) 

Darf nur bei Durchführung von durch die gesetzlichen Krankenkassen oder 
Berufsgenossenschaften zur ambulanten Rehabilitation/erweiterten ambulanten 
Physiotherapei zugelassenen Therapieeinrichtungen als beihilfefähig anerkannt werden. 

 
11)

 Die Leistungen der Nr. 4 bis 45 sind daneben nicht beihilfefähig. 



 

 
 


